
Einladung zur ordentlichen  
Hauptversammlung 2026

Miteinander
innovativ



CEWE Hauptversammlung 2026

Einladung zur ordentlichen  
Hauptversammlung 2026

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Oldenburg

– ISIN DE0005403901, WKN 540390 –

Wir laden die Kommanditaktionäre 1 der Gesellschaft hiermit zu der am
Mittwoch, den 3. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ),
in der Weser-Ems-Halle Oldenburg,
Europaplatz 12, 26123 Oldenburg,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.

Achtung: Zugang ausschließlich über Straßburger Straße / Ecke Maastrichter Straße

1 �Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine 
geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen 
und Begriffe gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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CEWE Hauptversammlung 2026

CEWE Group auf einen Blick

Die CEWE Group
Europas führender Foto-Service und  
Online-Druck-Anbieter

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und 
Online-Druck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich die CEWE Group als erste 
Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren 
Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach aus-
gezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen 
verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte 
erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, 
DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden 
europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos 
werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen 
Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich 
mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Online-Druck-Markt 
eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäfts-
drucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXO-
PRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden 
Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller 
als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung aus-
gerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: 
wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair 
mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaft-
lich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern 
präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter 

 company.cewe.de.
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CEWE Group auf einen Blick
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Präsent in Europa

	 �BETRIEBSSTÄTTEN MIT VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN 
 	 �Oldenburg (Hauptsitz  ),  

Bad Kreuznach, Dresden, Freiburg (Eschbach), Frechen,  
München (Germering), Budapest (HU), Koźle (PL), Paris (FR), 
Prag (CZ), Warwick (UK) 

 
 

	 BETRIEBSSTÄTTEN
	 �Mönchengladbach, Montpellier (Fabrègues (FR)),  

Rennes (Vern-sur-Seiche (FR))
 
 

	 VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN
	 �Aarhus (Åbyhøj (DK)), Berlin, Bratislava (SK), Bukarest (RO), 

Göteborg (SE), Köln, Ljubljana (SI), Madrid (ES), Mechelen (BE), 
Münster, Nunspeet (NL), Oslo (NO), Warschau (PL), 
Wien (AT),Zagreb (HR), Zürich (Dübendorf (CH)) 

	� LIEFERGEBIET CEWE-PRODUKTE
	�� Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn
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CEWE Group auf einen Blick

Markenübersicht

Einzelhandel 

Kommerzieller Online-Druck 

Fotofinishing 
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4CEWE Group auf einen Blick

Unternehmenskennzahlen CEWE Group 2025

Europäische Länder

21
4.000

Mitarbeitende

864,5
 Mio. Euro
 Umsatz im Jahr 2025

6,32
Mio.
CEWE Fotobuch Exemplare im Jahr 2025

2,60
  Mrd.
 Fotos im Jahr 2025

1 4
Betriebsstätten CEWE Fotostationen

> 25.000

Handelspartner-Ladengeschäfte,
die von CEWE beliefert werden

16.000
Vertriebsniederlassungen

27
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CEWE Group auf einen Blick

Gruppen-Ergebnis
→ �Gruppen-Umsatz steigt 2025 um 

31,7 Mio. Euro auf 864,5 Mio. Euro 
(2024: 832,8 Mio. Euro): ein Plus 
von 3,8 %

→ �Gruppen-EBIT legt auf 88,2 Mio. Euro 
zu (2024: 86,1 Mio. Euro)

→ A�lle Zielsetzungen für 2025 erreicht

→ �Normalisierte Steuerquote auf  
erwartetem Niveau von 31,2 %. Vor 
allem die gesetzlich erforderliche  
Neubewertung aktiv latenter Steuern 
der Pensionsrückstellungen lässt 
berichtete Steuerquote auf 34,0 % 
ansteigen

→ �Ergebnis je Aktie erreicht so 8,46 Euro 
(2024: 8,64 Euro)

Fotofinishing
→ �Der Fotofinishing-Umsatz steigt 2025 

um +4,4 %: 745,5 Mio. Euro (2024: 
714,0 Mio. Euro)

→ �CEWE Group konvertiert das v. a. durch 
die Smartphone-Fotografie vorhandene 
hohe Bilderaufkommen erfolgreich in 
den eigenen Geschäftszuwachs

→ �Das Fotofinishing-EBIT verbessert sich 
um 3,2 Mio. Euro auf 86,6 Mio. Euro 
(2024: 83,4 Mio. Euro)

→ �Auch 2025 Fotofinishing mit starker 
operativer Ergebnismarge: 11,9 %

Einzelhandel
→ �Der Umsatz mit Foto-Hardware und - 

Zubehör lag 2025 mit 31,4 Mio. Euro 
sogar leicht über dem Vorjahreswert 
(2024: 30,8 Mio. Euro)

→ �Der Einzelhandel zeigt sich weiter gut 
aufgestellt und verbesserte seinen 
EBIT-Beitrag zum Gruppen-Ergebnis um 
rund 0,1 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro 
(2024: aufgerundet 0,7 Mio. Euro)

Kommerzieller Online-Druck
→ �Der Kommerzielle Online-Druck erreicht 

mit der „Bestpreisgarantie“ für seine 
Kunden 2025 einen Umsatz von 
89,6 Mio. Euro (2024: 89,9 Mio. Euro) 

→ �In einem preiskompetitiven Markt 
erreicht der Kommerzielle Online-Druck 
dank seiner Kosteneffizienz in der Pro-
duktion ein EBIT von 1,7 Mio. Euro (2024: 
3,4 Mio. Euro)

Bilanz und Finanzierung
→ �Bilanzsumme um 23,7 Mio. Euro auf 

740,5 Mio. Euro gestiegen (+3,3 %)
→ �Eigenkapitalquote nochmals gesteigert 

auf 61,2 % (Vorjahr: 59,1 %)

Cash Flow
→ �Der betriebliche Cash Flow trägt 

Working-Capital-Effekte und erreicht 
104,2 Mio. Euro

→ �Q4-Free Cash Flow trotz Working-
Capital-Effekten und gestiegener Mittel
abflüsse aus Investitionstätigkeit bei 
sehr soliden 109,0 Mio. Euro

Kapitalrentabilität
→ �ROCE mit 17,6 % weiterhin auf starkem 

Niveau

Resultate 2025
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Entwicklung Finanzkennzahlen 2025

Operative Investitionen Nachsteuerergebnis

58,0
in Mio. Euro

Ziel Ist

58
63

Ergebnis je Aktie (unverwässert)Nachsteuerergebnis Ergebnis je Aktie (unverwässert)

8,46
in Euro/Aktie

Ziel Ist

8,32
9,12

Fotos

2,60
in Mrd. Stück

Ziel Ist

2,53
2,46

CEWE FOTOBUCHCEWE FOTOBUCH

6,32
Exemplare 

in Mio. Stück

Ziel Ist

6,2
6,0

UmsatzCEWE FOTOBUCH Umsatz

864,5
in Mio. Euro

Ziel Ist

835
865

EBIT

Umsatz EBIT

88,2
in Mio. Euro

Ziel Ist

92
84

EBTEBIT EBT

88,0
in Mio. Euro

Ziel Ist

91,5
83,5

Operative InvestitionenEBT Operative Investitionen

59,5
in Mio. Euro

Ziel Ist

65,0

Nachsteuerergebnis



7
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Vorwort des Vorstands

Vorwort

das Geschäftsjahr 2025 liegt hinter uns – erneut ein sehr 
erfolgreiches Jahr, in dem CEWE im Umsatz weiter zugelegt und 
das operative Ergebnis gesteigert hat. Mit einer erstklassigen 
Teamleistung haben wir 2025 wieder Millionen Menschen in 
Europa für unsere Fotoprodukte begeistert. Gerade in Zeiten, in 
denen nahezu jeder Moment mit dem Smartphone festgehalten 
wird, ist es unser Anspruch, aus diesen Bildern hochwertige, 
emotionale und innovative Erinnerungsprodukte zu machen. 
Produkte, die bei unseren Kundinnen und Kunden zuhause einen 
besonderen Platz einnehmen oder ein besonderes persönliches 
Geschenk für andere sind. 

Auch 2025 alle Ziele erreicht
Die Kennzahlen sprechen eine klare Sprache: Der Gruppen-
Umsatz der CEWE Group legt 2025 um + 3,8 % auf 864,5 Mio. 
Euro zu (2024: 832,8 Mio. Euro) und erreicht damit einen Wert 
am oberen Ende unserer Zielsetzung von 835 bis zu 865 Mio. 
Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) steigt auf 88,2 Mio. Euro 
(2024: 86,1 Mio. Euro) und liegt damit voll innerhalb des 
geplanten Zielkorridors von 84 bis 92 Mio. Euro. 
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Vorwort des Vorstands

Entlang unserer strategischen Prioritäten – Markenstärke, 
Innovation, Effizienz und eine nachhaltige Ausrichtung unseres 
Handelns – haben wir die CEWE Group 2025 konsequent 
weiterentwickelt.

Fotofinishing ist der Wachstumsmotor –  
Premium-Impulse zahlen sich aus
Unser mit Abstand größter Geschäftsbereich Fotofinishing ist 
2025 erneut gewachsen: Der Umsatz stieg um + 4,4 % auf 
745,5 Mio. Euro (2024: 714,0 Mio. Euro). Besonders erfreulich 
dabei: Das Umsatzplus resultiert v.a. aus einem Volumenzuwachs – 
wir konnten unsere Kundinnen und Kunden begeistern, mehr 
Fotoprodukte zu bestellen. Das Fotofinishing-EBIT verbesserte 
sich auf 86,6 Mio. Euro (2024: 83,4 Mio. Euro). Wir haben erneut 
mehr in den Markt investiert, unsere Markenpositionen weiter 
ausgebaut und mit Produktneuheiten gezielt Premium-Impulse 
gesetzt. Unsere hervorragende Lieferfähigkeit in der Weihnachts-
saison hat den starken Jahresendspurt abgesichert und unsere 
hohe Produktionseffizienz im Dezember machte aus dem zusätz-
lichen Volumen spürbares Ergebniswachstum.

CEWE FOTOBUCH: 100 Mio. Exemplare seit Markteinführung
Die erstklassige Entwicklung im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing 
zeigt sich auch in den Stückzahlen: Die Gesamtanzahl an Fotos 
über alle CEWE-Produkte stieg im Berichtsjahr um + 4,1 % auf 
2,60 Mrd. Stück (2024: 2,50 Mrd. Fotos). Und das CEWE FOTO-
BUCH hat seine marktführende Stellung als beliebtestes Foto-
buch in Europa erneut eindrucksvoll bestätigt: Die abgesetzten 
Exemplare stiegen 2025 um + 3,5 % auf 6,32 Mio. Stück (2024: 
6,11 Mio. Exemplare). Damit setzt sich eine besondere Erfolgs-
geschichte fort – seit Einführung des CEWE FOTOBUCH wurden 
mittlerweile über 100 Mio. Exemplare in ganz Europa verkauft.

Einzelhandel zeigt sich weiter gut positioniert
Unser Einzelhandel konnte 2025 seinen Umsatz mit Foto-Hard-
ware sogar steigern und mit einem EBIT von 0,9 Mio. Euro zum 
Gruppen-Ergebnis erfreulich beitragen. Strategiegemäß wird 
CEWE weiterhin bewusst auf margenschwaches Handelsgeschäft 
verzichten und den eigenen Einzelhandel weiter verstärkt als 
B2C-Vertriebskanal für Fotofinishing-Produkte nutzen – nah an 
den Kundinnen und Kunden, mit Beratung und Sichtbarkeit 
unserer Marken. 
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Vorwort des Vorstands

Kommerzieller Online-Druck behauptet sich in 
schwierigem Markt
Im Kommerziellen Online-Druck konnten wir uns 2025 in einem 
insgesamt rückläufigen Druckmarkt behaupten. Dank der Kos-
teneffizienz unseres Produktionsstandortes von SAXOPRINT in 
Dresden konnten wir in dem stark preiskompetitiven Wettbe-
werbsumfeld mit unserer „Bestpreisgarantie“ reüssieren und 
einen Umsatz von 89,6 Mio. Euro (2024: 89,9 Mio. Euro) sowie 
ein EBIT von 1,7 Mio. Euro (2024: 3,4 Mio. Euro) erreichen. 
Auch hier zeigt sich: Wettbewerbsfähigkeit entsteht nicht nur 
über Nachfrage, sondern ganz wesentlich über Prozesse, 
Produktivität und konsequentes Kostenmanagement.

Gemeinsam zum Erfolg: „The WE in CEWE“
Der Erfolg im Geschäftsjahr 2025 ist vor allem das Verdienst 
unserer Mitarbeitenden: Mein herzlicher Dank gilt allen 
Kolleginnen und Kollegen in der gesamten CEWE Group! Mit 
Professionalität, Verantwortungsbewusstsein und echtem 
Teamgeist haben alle wieder Außergewöhnliches geleistet – 
insbesondere in der intensiven Hochsaison. „The WE in CEWE“ 
ist für uns kein bloßer Slogan, sondern gelebte Kultur und 
die Grundlage unseres Erfolgs.

CEWE bleibt „Top-Dividendensteigerer“ unter allen 
deutschen Börsenunternehmen
Auf Basis der guten Ergebnisse freuen wir uns, der Hauptver-
sammlung erneut eine Dividendensteigerung vorzuschlagen. 
Sollte die Hauptversammlung unserem Vorschlag folgen, 
wäre das die 17. Dividendensteigerung in Folge und zugleich 
die höchste Dividende in der Unternehmensgeschichte. 
Damit würde CEWE als „Top-Dividendensteigerer“ weiterhin 
Platz 2 unter allen deutschen Börsenunternehmen behaupten, 
die in einer Studie von Dividenden Adel, isf Institut und der 
Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) 
untersucht wurden. Ein Spitzenplatz, auf den wir schon ein 
bisschen stolz sind!

Nun freuen wir uns darauf, auch 2026 die CEWE-Erfolgs
geschichte fortzuschreiben. Dafür setzen sich alle 
4.000 Kolleginnen und Kollegen bei CEWE jeden Tag mit 
großem Engagement und Leidenschaft ein. Dabei ist die 
Freude und Begeisterung unserer Kundinnen und Kunden 
über CEWE-Fotoprodukte unser größter Antrieb. 

Ihr

Thomas Mehls
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Übersicht / Overview

Übersicht 
Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212 Informationen nach § 125 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 125 Abs. 5 Aktiengesetz  

Overview 
Information pursuant to Section 125 para. 1 in conjunction 
with section 125 para. 5 of the German Stock Corporation 
Act (AktG), Table 3 of the Annex to the Commission 
Implementing Regulation (EU) 2018/1212 

A. �Inhalt der Mitteilung 
Specification of the message

  

Eindeutige Kennung des Ereignisses 
 
 
Unique identifier of the event 
 
 

Ordentliche Hauptversammlung 2026 der CEWE 
Stiftung & Co. KGaA im Format gemäß Durchführungs­
verordnung (EU) 2018/1212: CEWEHV260603 
Annual General Meeting of CEWE 
Stiftung & Co. KGaA 2026; in the format pursuant to 
Commission Implementing Regulation (EU) 
2018/1212: CEWEHV260603

Art der Mitteilung 
 
 
Type of Message 
 

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung;  
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: NEWM  
Convocation of the Annual General Meeting;  
in the format pursuant to Commission Implementing 
Regulation (EU) 2018/1212: NEWM

B. �Angaben zum Emittenten  
Specification of the issuer

  

ISIN DE0005403901

Name des Emittenten 
Name of Issuer

CEWE Stiftung & Co. KGaA 
 

C. �Angaben zur Hauptversammlung  
Specification of the meeting

  
Datum der Hauptversammlung 
 
Date of the General Meeting 

3. Juni 2026; im Format gemäß Durchführungs­
verordnung (EU) 2018/1212: 20260603 
June 3, 2026; in the format pursuant to Commission 
Implementing Regulation (EU) 2018/1212: 20260603
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Übersicht / Overview

Uhrzeit der Hauptversammlung 
 
 
Time of the General Meeting 
 

10:00 Uhr MESZ; im Format gemäß  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 
10:00 hours CEST; in the format pursuant to  
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212: 
08:00 hours UTC (Coordinated Universal Time)

Art der Hauptversammlung 
 
 
 
Type of General Meeting 
 
 

Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz 
der Kommanditaktionäre oder ihrer Bevollmächtigten;  
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: GMET 
Annual General Meeting with physical attendance  
of shareholders or their proxy representatives; in  
the format pursuant to Commission Implementing 
Regulation (EU) 2018/1212: GMET

Ort der Hauptversammlung 
 
 
Location of the General Meeting 
 

Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der 
Kommanditaktionäre: Weser-Ems-Halle Oldenburg, 
Europaplatz 12,26123 Oldenburg, Deutschland  
Location of the Annual General Meeting with physical 
attendance of the shareholders: Weser-Ems-Halle 
Oldenburg, Europaplatz 12,26123 Oldenburg, Germany

Aufzeichnungsdatum 
 
 
Record Date 
 
 

12.05.2026, 24:00 MESZ im Format gemäß Durch­
führungsverordnung (EU) 2018/1212:  
20260512 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 
May 12, 2026, 24:00 CEST in the format pursuant 
to Commission Implementing Regulation (EU) 
2018/1212: 20260512 22:00 hours UTC 
(Coordinated Universal Time)

Internetseite zur Hauptversammlung/URL 
Uniform Resource Locator/URL

 http://ir.cewe.de/agm 

Weitere Informationen zur Einberufung der  
Hauptversammlung (Blöcke D bis F der Tabelle 3  
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212)
Further information on the convocation of the Annual General 
Meeting (Sections D to F of Table 3 of the Annex to  
the Commission  Implementing Regulation (EU) 2018/1212)

Weitere Informationen über 
1.	 die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D),
2.	 die Tagesordnung (Block E) sowie 
3.	 �die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer  

Aktionärsrechte (Block F) 
sind auf der folgenden Internetseite zu finden:  

 http://ir.cewe.de/agm

Further information on 
1.	 participation in the general meeting (Section D)
2.	 the agenda (Section E) and
3.	 �the specification of the deadlines regarding the  

exercise of other shareholders rights (Section F)
can be found on the following website:  

 http://ir.cewe.de/agm

https://ir.cewe.de/websites/cewe/English/5000/dates-_-events.html
https://ir.cewe.de/websites/cewe/English/5000/dates-_-events.html
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Überblick über die Tagesordnung

Überblick über die Tagesordnung

1. 	� Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresab-
schlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die 
Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025 
jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben 
nach § 289a bzw. § 315a HGB sowie Vorlage des Berichts 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; Beschluss-
fassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA zum 31. Dezember 2025

2. 	� Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. 	� Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2025

4. 	�Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

5. 	�Beschlussfassung über die

	 5.1	� Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss
prüfers für das Geschäftsjahr 2026 und für die prüferi-
sche Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das 
Geschäftsjahr 2026

	 5.2	�Bestellung des Prüfers für die Nachhaltigkeitsbericht
erstattung für das Geschäftsjahr 2026

6. 	� Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

7. 	� Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmit-
glieder und entsprechende Satzungsänderung

8.	 �Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden 
Genehmigten Kapitalia 2021 und 2024, die Schaffung eines 
neuen Genehmigten Kapitals 2026 sowie entsprechende 
Satzungsänderung

9.	� Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 2 Satz 1 
der Satzung (Nachweis des Aktienbesitzes)
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CEWE Hauptversammlung 2026

Einladung

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Oldenburg

– ISIN DE0005403901, WKN 540390 –

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026

Wir laden die Kommanditaktionäre 1 der Gesellschaft  
hiermit zu der am
Mittwoch, den 3. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ),
in der Weser-Ems-Halle Oldenburg,
Europaplatz 12, 26123 Oldenburg,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.

Achtung: Zugang ausschließlich über Straßburger Straße / 
Ecke Maastrichter Straße

Die ordentliche Hauptversammlung wird in diesem Jahr wieder 
als Präsenzversammlung in Oldenburg abgehalten. Aufgrund 
der hohen Akzeptanz seitens unserer Kommanditaktionäre, ihre 
Stimmrechte online ausüben zu können, werden wir Ihnen diesen 
Service erneut bieten. Wir sehen darin auch einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit, die bei CEWE einen besonders hohen Stellenwert 
hat. Für unsere angemeldeten Kommanditaktionäre und deren 
Bevollmächtigte besteht die Möglichkeit, über das passwortge-
schützte Online-Portal ab Erhalt ihrer Eintritts- und Stimmbögen 
mit den Zugangsdaten ihre Stimmen im Wege der elektronischen 
Briefwahl abzugeben oder den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter online zu bevollmächtigen und ihm Weisun-
gen zu erteilen. Außerdem können Sie Dritte über das Online-
Portal bevollmächtigen oder bereits erteilte Bevollmächtigungen 
hochladen und an die Gesellschaft senden. Für alle angemelde-
ten Kommanditaktionäre der Gesellschaft wird die gesamte 
Hauptversammlung am 3. Juni 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) live 
im passwortgeschützten Online-Portal, welches unter  

 http://ir.cewe.de/agm zur Verfügung steht, in Bild und Ton über
tragen. Nähere Angaben hierzu finden Sie in dieser Einladung 
unter „II. Weitere Angaben und Hinweise“.

1 �Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine 
geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen 
und Begriffe gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge

1. 	� Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahres-
abschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die 
Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025 
jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach 
§ 289a bzw. § 315a HGB sowie Vorlage des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; Beschlussfassung 
über die Feststellung des Jahresabschlusses der CEWE 
Stiftung & Co. KGaA zum 31. Dezember 2025

	� Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden 
Gesellschafterin aufgestellten Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss entsprechend § 171 Aktiengesetz (AktG) 
gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG in Verbindung mit 
§ 20 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Feststellung des Jahres-
abschlusses durch die Hauptversammlung. Der Beschluss 
bedarf der Zustimmung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin. Im Übrigen sind die vorgenannten Unterlagen 
der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass 
es einer weiteren Beschlussfassung hierzu bedarf.

	� Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichts-
rat schlagen vor,

		�  den Jahresabschluss der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum 
31. Dezember 2025 in der vorgelegten Fassung, der einen 
Bilanzgewinn in Höhe von 37.429.104,53 Euro ausweist, 
festzustellen.

2.	� Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
	� Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichts-

rat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2025 ausgewiese-
nen Bilanzgewinn der CEWE Stiftung & Co. KGaA aus dem 
Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 37.429.104,53 Euro wie 
folgt zu verwenden:

		�  Ausschüttung einer Dividende in Höhe  
von 3,00 Euro je dividendenberechtigter  
Stückaktie auf insgesamt 6.852.044 
dividendenberechtigte Aktien� = 20.556.132,00 Euro
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		  Einstellung in die Gewinnrücklage  
		  von insgesamt	�  = 16.700.000,00 Euro

		  Vortrag des verbleibenden  
		  Bilanzgewinns auf neue Rechnung� = 172.972,53 Euro

	� Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksich-
tigt, dass die Gesellschaft eigene Aktien hält, die nicht divi-
dendenberechtigt sind. Die Zahl der dividendenberechtigten 
Aktien ergibt sich wie folgt:

	 Ausgegebene Inhaberaktien� 7.442.003 Aktien 

	� Durch die Gesellschaft gehaltene  
eigene Aktien� 589.959 Aktien

	 Dividendenberechtigte Aktien� 6.852.044 Aktien

	� Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien 
nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung 
bis zum Tag der Hauptversammlung ändern, wird der Haupt-
versammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwen-
dungsvorschlag unterbreitet werden, d. h. der dann zum Tag 
der Hauptversammlung auf die nicht dividendenberechtigten 
Stückaktien rechnerisch entfallende Teilbetrag wird jeweils 
auf neue Rechnung vorgetragen.

	� Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf 
Auszahlung der Dividende am dritten auf den Haupt
versammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag 
(d. h. Bankarbeitstag) fällig.

3.	� Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2025

	� Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor,

		�  der Neumüller CEWE COLOR Stiftung (Oldenburg) als 
persönlich haftender Gesellschafterin für das Geschäfts-
jahr 2025 Entlastung zu erteilen.

4.	� Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

	� Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichts-
rat schlagen vor,

		�  den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2025 Entlastung zu erteilen.
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5.	� Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2026 und für die prüferische Durch-
sicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 
2026 sowie Bestellung des Prüfers für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung für das Geschäftsjahr 2026

	 5.1	  �Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung 
des Prüfungsausschusses – vor, die Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für die prüferi-
sche Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das 
Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

	 5.2	  �Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung 
des Prüfungsausschusses – vor, die Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, für das 
Geschäftsjahr 2026 zum Prüfer für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung zu bestellen.

Die Bestellung eines solchen Prüfers sieht Art. 37 der Abschluss-
prüferrichtlinie in der Fassung der Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) vor. Die Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union waren verpflichtet, die CSRD bis zum 6. Juli 2024 
in nationales Recht umzusetzen. In Deutschland ist die Umset-
zung noch nicht erfolgt. Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltig-
keitsberichterstattung erfolgt vorsorglich für den Fall, dass das 
deutsche Umsetzungsgesetz zur CSRD eine ausdrückliche 
Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
durch die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2026 
verlangen sollte.

Der Prüfungsausschuss hat im Rahmen seiner Empfehlungen zu 
diesem Tagesordnungspunkt 5 erklärt, dass diese frei von 
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte sind und ihm jeweils 
keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im 
Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung 
auferlegt wurde.
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6.	� Beschlussfassung über die Billigung des 
Vergütungsberichts

	� Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin 
und der Aufsichtsrat haben einen Vergütungsbericht gemäß 
§ 162 AktG für das Geschäftsjahr 2025 erstellt, der der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG zur 
Billigung vorgelegt wird.

	� Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG 
durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die 
gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 
Abs. 2 Akt gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung 
des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht 
beigefügt.

		�  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Auf-
sichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten 
und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
2025 zu billigen.

	� Der Vergütungsbericht ist von der Einberufung der Hauptver-
sammlung an über unsere Internetseite unter   http://ir.cewe.

de/agm zugänglich. Ferner wird der Vergütungsbericht dort 
auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.

7.	� Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmit-
glieder und entsprechende Satzungsänderung

	� Gemäß § 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten Gesell-
schaften mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die derzeit gel-
tende Vergütungsregelung für die Mitglieder des Aufsichts-
rats ist in § 14 der Satzung der Gesellschaft festgesetzt. Sie 
wurde zuletzt durch Beschluss der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 15. Juni 2022 angepasst, sodass im Rahmen 
der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein 
Beschluss über die Aufsichtsratsvergütung zu fassen ist. 

	� Der Aufsichtsrat und die persönlich haftende Gesellschafte-
rin haben die Angemessenheit und Üblichkeit der Vergütung 
überprüft. Unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung 
der Gesellschaft, der gestiegenen Komplexität der Aufsichts-
ratsarbeit sowie einem Vergleich mit der Vergütung von 
Aufsichtsräten vergleichbarer Gesellschaften, insbesondere 
SDAX Unternehmen, soll die Vergütung moderat erhöht 

http://ir.cewe.de/hv
http://ir.cewe.de/hv
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werden. Dabei soll die Grundvergütung um 5.000,00 Euro 
auf 48.000,00 Euro angepasst werden. Die Vergütungs-
struktur und die übrigen Vergütungsbestandteile sollen 
beibehalten werden. 

	� Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
ist über unsere Internetseite unter   http://ir.cewe.de/agm 
zugänglich.

	� Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichts-
rat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

	 7.1	 �Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats 
wird, wie auf der Internetseite unter   http://ir.cewe.de/

agm wiedergegeben, beschlossen.

	 7.2	 �§ 14 Abs. 1 und Abs. 5 der Satzung werden wie folgt 
neu gefasst:

		�  „(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält pro Geschäftsjahr 
eine feste Vergütung, die sich aus der Grundvergütung (a) 
und – im Fall der Wahrnehmung bestimmter Funktionen 
innerhalb des Aufsichtsrats – einem faktorbasierten 
Zuschlag (b) zusammensetzt:

		�  a)	 Die Grundvergütung beträgt EUR 48.000.

		�  b)	�Der/die Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 
Doppelte der Grundvergütung, sein/e Stellvertre-
ter/in und der/die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses das Eineinhalbfache der Grundvergütung.

		�  c)	� Bei unterjährigen Veränderungen im Aufsichtsrat 
oder im Prüfungsausschuss erfolgt eine zeitanteilige 
feste Vergütung unter Aufrundung auf volle Monate.

		�  (5) Die vorstehenden Absätze (1) bis (4) gelten ab dem 
Geschäftsjahr 2026.“

8.	� Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden 
Genehmigten Kapitalia 2021 und 2024, die Schaffung eines 
neuen Genehmigten Kapitals 2026 sowie entsprechende 
Satzungsänderung

	� Die derzeit bestehenden Ermächtigungen der persönlich 
haftenden Gesellschafterin zur Erhöhung des Grundkapitals 
nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes 
Kapital 2024) sowie § 4 Abs. 6 der Satzung (Genehmigtes 
Kapital 2021) laufen zum 4. Juni 2026 bzw. 8. Juni 2026 aus. 
Es soll ein neues Genehmigtes Kapital 2026 geschaffen 
werden, das ein Volumen in Höhe von 8 % des Grundkapitals 
haben soll. 

http://ir.cewe.de/agm
http://ir.cewe.de/agm
http://ir.cewe.de/agm
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	� Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichts-
rat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

�	 8.1	 �Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia 2021 
und 2024 

		�  Das Genehmigte Kapital 2024 in § 4 Abs. 3 der Satzung 
wird mit dem Wirksamwerden des nachfolgend 
bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2026 durch 
Eintragung in das Handelsregister aufgehoben. Das 
Genehmigtes Kapital 2021 in § 4 Abs. 6 der Satzung 
wird mit dem Wirksamwerden des nachfolgend 
bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2026 durch 
Eintragung in das Handelsregister ersatzlos 
aufgehoben. 

�	 8.2	�Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 

		�  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird 
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 2. Juni 2029 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 
Euro 1.547.936,00 durch Ausgabe von bis zu 595.360 
neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stück-
aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen ein-
mal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2026). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, ein-
mal oder mehrmals ausgenutzt werden. Den Aktionären 
ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

		�  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
soweit es erforderlich ist,
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	 	� a)	� um Spitzenbeträge auszugleichen;

		�  b)	� wenn die Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben 
werden, insbesondere im Rahmen von Unternehmens
zusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) 
Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmens
teilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermö-
gensgegenständen einschließlich Forderungen gegen 
die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften;

		�  c)	� wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien bei einer 
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft 
nicht wesentlich unterschreitet. Der rechnerische 
Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die 
gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz gegen 
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben werden, darf 8 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten. Maßgeblich ist das Grundkapital zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt 

der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender 
Anwendung dieser Vorschrift ausgegeben oder ver-
äußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, 
die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten aus Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen und/oder -genuss-
rechten auszugeben sind, sofern diese Schuldver-
schreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

		�  Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf rechnerisch 
einen Anteil in Höhe von 8 % des Grundkapitals weder 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung übersteigen. Sofern 
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2026 
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bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesell-
schaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm ver-
pflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend 
genannte Grenze anzurechnen.

		�  Über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 
der Aktienausgabe entscheidet die persönlich haftende 
Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der 
Aufsichtsrat ist berechtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus geneh-
migtem Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
zu ändern. 

�	 8.3	 �Satzungsänderung 

		��  §4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
		�  „Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum 2. Juni 2029 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt Euro 
1.547.936,00 durch Ausgabe von bis zu 595.360 neuer 
auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien 
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder 

mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Die 
Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder 
mehrmals ausgenutzt werden. Den Aktionären ist dabei 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen 
Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditin-
stituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten.

		�  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
soweit es erforderlich ist,

		�  a)	� um Spitzenbeträge auszugleichen;

		�  b)	� wenn die Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben 
werden, insbesondere im Rahmen von Unternehmens
zusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) 
Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmens
teilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermö-
gensgegenständen einschließlich Forderungen gegen 
die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften;
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	 	� c)	� wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien bei einer 
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft 
nicht wesentlich unterschreitet. Der rechnerische 
Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die 
gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz gegen Bar-
einlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben werden, darf 8 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten. Maßgeblich ist das Grundkapital zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender 
Anwendung dieser Vorschrift ausgegeben oder veräu-
ßert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die 
zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten aus Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen und/oder -genussrechten 
auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 
oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden.

		�  Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und /
oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf rechnerisch 
einen Anteil in Höhe von 8 % des Grundkapitals weder 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung übersteigen. Sofern 
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2026 bis 
zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesell-
schaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm ver-
pflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend 
genannte Grenze anzurechnen.

		�  Über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 
der Aktienausgabe entscheidet die persönlich haftende 
Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der 
Aufsichtsrat ist berechtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus geneh-
migtem Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
zu ändern.“
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	� In Bezug auf die vorstehende Ermächtigung erstattet der 
Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin einen 
Bericht, der unter   http://ir.cewe.de/agm zugänglich ist. 

9.	� Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 2 Satz 1 
der Satzung (Nachweis des Aktienbesitzes)

	� Die aktuelle Satzung der Gesellschaft sieht in § 16 Abs. 2 
Satz 1 AktG vor, dass für den Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Aus-
übung des Stimmrechts ein durch den Letztintermediär in 
Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter 
Nachweis des Anteilsbesitzes ausreicht. 

	� Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG in der durch das Gesetz zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) 
geänderten Fassung reicht bei Inhaberaktien börsennotierter 
Gesellschaften für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
oder die Ausübung des Stimmrechts ein Nachweis gemäß 
§ 67c Abs. 3 AktG aus. Um diesen Gesetzeswortlaut in der 
Satzung zu reflektieren, soll § 16 Abs. 2 Satz 2 der Satzung 
der Gesellschaft angepasst werden.

	� Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichts-
rat schlagen daher vor zu beschließen:

		�  § 16 Abs. 2 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

		�  „Für den Nachweis der Berechtigung nach Abs. 1 reicht 
ein durch den Letztintermediär in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache ausgestellter Nachweis des 
Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus.“

http://ir.cewe.de/hv
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II. Weitere Angaben und Hinweise

1.	� Angaben zum Grundkapital, der Gesamtzahl  
der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft 
sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 19.349.207,80 Euro. 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 7.442.003 nennwert-
lose, auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie 
gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält davon zum Zeitpunkt 
der Einberufung dieser Hauptversammlung 589.959 eigene 
Aktien, aus denen ihr aufgrund der gesetzlichen Regelung keine 
Stimmrechte zustehen. Die Gesamtzahl der zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung berechtigenden Aktien und der Stimmrechte 
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
somit 6.852.044. 

2.	� Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung der Gesell-
schaft nur diejenigen Kommanditaktionäre berechtigt, die sich 
unter Nachweis ihrer Berechtigung nach Maßgabe der nachfol-
genden Erläuterungen zur Hauptversammlung anmelden.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein auf den 
Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor der Haupt-
versammlung, d. h. auf Dienstag, den 12. Mai 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ) („Record Date“), bezogener Nachweis des Anteilsbe-
sitzes durch den Letztintermediär aus, der der Gesellschaft 
vom Letztintermediär auch direkt übermittelt werden kann. Der 
Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst 
sein. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes des Letztintermediärs 
genügt die Textform (§ 126b BGB). Im Verhältnis zur Gesell-
schaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Aus-
übung des Stimmrechts als Kommanditaktionär nur, werden 
Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. 
Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben 
keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung des gesetz-
lichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Kommandi-
taktionärs. Personen, die zum Record Date noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Kommanditaktionär werden, sind 
daher weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Mit dem Record 
Date geht keine Sperre für die Veräußerung des Anteilsbesitzes 
einher. Das Record Date hat keine Bedeutung für eine etwaige 
Dividendenberechtigung.



25

CEWE Hauptversammlung 2026

II. Weitere Angaben und Hinweise

Die Anmeldung und dieser Nachweis müssen der Gesellschaft 
bis mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zuge-
gangen sein, das heißt bis spätestens Mittwoch, den 27. Mai 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), und zwar unter folgender Adresse, 
Faxnummer oder E-Mail-Adresse:

CEWE Stiftung & Co. KGaA  
c/o HV-Management GmbH  
Postfach 420133 
68280 Mannheim
oder per Telefax: +49 621 37909086
oder per E-Mail: anmeldestelle@hv-management.de

Wir empfehlen unseren Kommanditaktionären, frühzeitig ihr 
depotführendes Institut zu kontaktieren, um einen ordnungs-
gemäßen und fristgemäß eingehenden Nachweis des Letztinter-
mediärs bei der Gesellschaft sicherzustellen.

Nach frist- und ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung 
und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft 
werden den Kommanditaktionären Eintritts- und Stimmbögen 
für die Hauptversammlung übersandt. Bei den Eintritts- und 
Stimmbögen handelt es sich nicht um eine Teilnahmevoraus-
setzung; sie dienen lediglich der Vereinfachung der organisa-
torischen Abläufe.

3.	 Online-Portal
Die Gesellschaft stellt auf ihrer Internetseite unter   http://

ir.cewe.de/agm ein internetgestütztes Hauptversammlungssystem 
(Online-Portal) zur Verfügung. Nach fristgerechter Anmeldung 
zur Hauptversammlung erhalten angemeldete Kommandit
aktionäre oder deren Bevollmächtigte einen Eintritts- und 
Stimmbogen, auf dem die Zugangsdaten zum Online-Portal 
abgedruckt sind. Mit diesen Zugangsdaten können sich die 
Kommanditaktionäre oder deren Bevollmächtigte im Online-
Portal anmelden und nach Maßgabe der nachstehenden Aus-
führungen bestimmte Aktionärsrechte ausüben, insbesondere 
ihr Stimmrecht durch elektronische Briefwahl oder Erteilung 
von Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Ausübung von 
Aktionärsrechten auf anderem Wege – wie nachfolgend eben-
falls beschrieben – bleibt hiervon unberührt.

Außerdem wird für alle Kommanditaktionäre der Gesellschaft, 
die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz 
nachgewiesen haben, die gesamte Hauptversammlung am Mitt-
woch, den 3. Juni 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) live im passwort-
geschützten Online-Portal, welches unter   http://ir.cewe.de/agm 
zur Verfügung steht, in Bild und Ton übertragen. Die Live-Über-
tragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme an 
der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 S. 2 AktG.

mailto:anmeldestelle%40hv-management.de?subject=
http://ir.cewe.de/agm
http://ir.cewe.de/agm
http://ir.cewe.de/agm
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4.	 Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten
Kommanditaktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechen-
der Erteilung einer Vollmacht auch durch bevollmächtigte Dritte, 
z. B. durch einen Intermediär (etwa ein Kreditinstitut), eine 
Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten ausüben 
lassen. Auch eine solche Stimmrechtsausübung setzt eine form- 
und fristgerechte Anmeldung und einen ebensolchen Nachweis 
des Anteilsbesitzes entsprechend den vorstehenden Ausfüh-
rungen voraus.

Wir bieten unseren Kommanditaktionären auch an, den von der 
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsver-
treter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall sind eine form- 
und fristgerechte Anmeldung und ein ebensolcher Nachweis des 
Anteilsbesitzes erforderlich. Der von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf der 
Grundlage der vom Kommanditaktionär erteilten Weisungen 
aus. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine 
Aufträge zu Wortmeldungen, dem Stellen von Fragen oder von 
Anträgen oder der Einlegung von Widersprüchen gegen Haupt-
versammlungsbeschlüsse entgegennimmt und Verfahrensan-
träge und unangekündigte Anträge von Kommanditaktionären 
nicht unterstützt werden.

Wenn weder ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut) noch eine 
Aktionärsvereinigung oder ein Stimmrechtsberater oder eine 
diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevoll-
mächtigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft der Text-
form (§ 126b BGB). Die Vollmacht und ihr Widerruf können 
entweder gegenüber der Gesellschaft oder gegenüber dem 
Bevollmächtigten erklärt werden. Wird die Vollmacht gegenüber 
dem Bevollmächtigten erklärt, so bedarf es eines Nachweises 
der Bevollmächtigung. Dieser kann der Gesellschaft an die 
nachstehend genannte Adresse übersandt werden. Außerdem 
kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch am Tag der 
Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle erbracht 
werden. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft im Falle der 
Bevollmächtigung mehrerer Personen berechtigt ist, eine oder 
mehrere von diesen zurückzuweisen. Davon unberührt bleibt 
die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, die ein Komman-
ditaktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, 
jeweils einen eigenen Bevollmächtigten für die Hauptversamm-
lung zu bestellen.

Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater und die gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleich-
gestellten Personen müssen Vollmachten lediglich nachprüfbar 
festhalten; sie können für die Form der Vollmachtserteilung 
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abweichende Regelungen vorgeben, auf die die Gesellschaft 
keinen Einfluss hat. Daher bitten wir die Kommanditaktionäre, 
die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimm-
rechtsberater oder eine diesen gleichgestellte Person bevoll-
mächtigen möchten, sich bezüglich der Form der Vollmachten 
mit diesen abzustimmen.

Formulare für die Vollmachts- und Weisungserteilung befinden 
sich auf dem Eintritts- und Stimmbogen und werden den Kom-
manditaktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet und 
den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, übersendet. 
Sie können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 http://ir.cewe.de/agm heruntergeladen werden. Für die Voll-
machtserteilung muss das Vollmachtsformular nicht zwingend 
verwendet werden.

Die Vollmacht, ihre Änderung, ihr Widerruf sowie die Erteilung 
oder Änderung von Weisungen an den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter müssen spätestens bis zum 
Montag, den 1. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), unter der nachfol-
gend genannten Adresse eingehen, da sie sonst aus organisato-
rischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden können:

CEWE Stiftung & Co. KGaA 
c/o HV-Management GmbH 
Postfach 420133 
68280 Mannheim 
oder per Telefax: +49 621 37909086

Alternativ zu einer vorherigen Übermittlung der Vollmachtser-
klärung nebst Weisungen an den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter ist auch eine Vollmachtser-
klärung nebst Weisungen an den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter während der Hauptversamm-
lung noch bis zum Beginn der Abstimmungen möglich.

Kommanditaktionäre können außerdem über die Internetseite 
 http://ir.cewe.de/agm unter Nutzung des Online-Portals Voll-

machten an Dritte und den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter erteilen oder bereits erteilte Vollmachten 
an Dritte hochladen. Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise 
sowie die Erteilung von Weisungen an den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter können über das Online-
Portal bis zum Mittwoch, den 3. Juni 2026, bis zum Beginn der 
Abstimmungen übermittelt, geändert oder widerrufen werden.

http://ir.cewe.de/agm
http://ir.cewe.de/agm
http://ir.cewe.de/hv
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Im Fall einer persönlichen Teilnahme der Kommanditaktionäre 
an der Hauptversammlung können Bevollmächtigungen auch 
an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung wider-
rufen werden. Dafür können die Formulare verwendet werden, 
die vor Ort bereitgehalten werden.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie zu den 
Einzelheiten zu Vollmachten und Weisungen ergeben sich aus 
dem Eintritts- und Stimmbogen, der nach ordnungsgemäßer 
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes übersendet wird.

5.	 Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl
Die Kommanditaktionäre können ihr Stimmrecht auch im nach-
folgend beschriebenen Rahmen durch elektronische Briefwahl 
ausüben. Auch im Fall der elektronischen Briefwahl sind eine 
form- und fristgerechte Anmeldung und ein ebensolcher 
Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollmächtigte 
Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleich
gestellte bevollmächtigte Personen können sich ebenfalls der 
elektronischen Briefwahl bedienen.

Briefwahlstimmen können ausschließlich im Wege elektronischer 
Kommunikation über die Internetseite   http://ir.cewe.de/agm 
unter Nutzung des Online-Portals abgegeben werden. Brief-
wahlstimmen können über das Online-Portal bis zum Mittwoch, 
den 3. Juni 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag 
der Hauptversammlung übermittelt, geändert oder widerrufen 
werden.

Die elektronische Briefwahl schließt eine persönliche Teilnahme 
an der Hauptversammlung nicht aus. Im Fall einer persönlichen 
Teilnahme der Kommanditaktionäre an der Hauptversammlung 
gelten vorher durch elektronische Briefwahl ausgeübte Stimm-
rechte fort, können aber durch eine entsprechende Erklärung in 
Textform an der Ein- und Ausgangskontrolle widerrufen werden.

6.	 Angaben zu den Rechten der Kommanditaktionäre
a)	� Ergänzung der Tagesordnung  

gemäß §§ 278 Abs. 3, 122 Abs. 2 AktG
Gemäß §§ 278 Abs. 3, 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren 
Anteile zusammen mindestens 5 % oder den anteiligen Betrag 
von EUR 500.000 am Grundkapital erreichen, verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 

http://ir.cewe.de/hv
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ist schriftlich oder in elektronischer Form mit qualifizierter elekt-
ronischer Signatur (§§ 126, 126a BGB) an die persönlich 
haftende Gesellschafterin der Gesellschaft zu richten und muss 
dort spätestens bis  Sonntag, den 3. Mai 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), zugegangen sein. Bitte richten Sie ein entsprechendes 
Verlangen an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin
Neumüller CEWE COLOR Stiftung
z. Hd. Herrn Axel Weber
Meerweg 30 – 32
26133 Oldenburg

Ein Ergänzungsverlangen kann auch per E-Mail unter Hinzufü-
gung des Namens des Antragstellers mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur an die Adresse HV@cewe.de verschickt werden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-
stands der persönlich haftenden Gesellschafterin über den Antrag 
halten (§ 278 Abs. 3 in Verbindung mit § 122 Abs. 2, § 122 Abs. 1 

S. 3 AktG). Bei der Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach 
§ 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hiermit 
ausdrücklich hingewiesen wird.

Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge, die den gesetzli-
chen Anforderungen genügen, werden – soweit sie nicht bereits 
mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich 
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, 
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 
Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter  http://ir.cewe.de/agm veröffentlicht.

b)	� Gegenanträge und Wahlvorschläge  
gemäß §§ 278 Abs. 3, 126 Abs. 1, 127 AktG

Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG und 
Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG einschließlich des 
Namens des Kommanditaktionärs, der Begründung (die aller-
dings für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist) und einer etwai-
gen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter    http://ir.cewe.de/agm zugänglich machen, 
sofern die Voraussetzungen von § 126 AktG bzw. § 127 AktG 

mailto:HV%40cewe.de?subject=
http://ir.cewe.de/hv
http://ir.cewe.de/hv
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erfüllt sind. Dabei werden die bis zum Dienstag, den 
19. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter nachstehender Adresse 
eingegangenen Gegenanträge und Wahlvorschläge berücksich-
tigt. Anträge von Kommanditaktionären gegen einen Vorschlag 
von persönlich haftender Gesellschafterin und Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Tagesordnungspunkt bzw. Wahlvorschläge 
gemäß §§ 278 Abs. 3, 126 Abs. 1 und 127 AktG sind ausschließ-
lich zu richten an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA  
Investor Relations  
Herrn Axel Weber  
Meerweg 30 – 32  
26133 Oldenburg
oder per Telefax: +49 (0)441/404-421  
oder per E-Mail: HV@cewe.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein, 
wenn sie zugänglich gemacht werden sollen. Kommanditaktio-
näre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt 
der Übersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags 
nachzuweisen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Kommanditaktionären, 
die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, 
gelangen nur dann zur Abstimmung, wenn sie während der 
Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht jedes einzelnen 
Kommanditaktionärs, während der Hauptversammlung Gegen-
anträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesord-
nungspunkten zu stellen, bleibt unberührt.

c)	� Auskunftsrecht gemäß §§ 278 Abs. 3, 131 AktG
Jedem Kommanditaktionär ist auf Verlangen in der Hauptver-
sammlung von der persönlich haftenden Gesellschafterin Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 
erforderlich sind (§§ 278 Abs. 3, 131 AktG). Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Bezie-
hungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen 
sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen. Von einer Beantwortung einzelner 
Fragen kann die persönlich haftende Gesellschafterin aus den in 
§ 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen (z. B. keine Offen-
legung von Geschäftsgeheimnissen).

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden 
Kommanditaktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Haupt-
versammlung Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese 
Fragen möglichst frühzeitig an

mailto:HV%40cewe.de?subject=
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CEWE Stiftung & Co. KGaA  
Investor Relations 
Herrn Axel Weber 
Meerweg 30 – 32 
26133 Oldenburg 
oder per Telefax: +49 (0)441/404-421 
oder per E-Mail: HV@cewe.de  

zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraus-
setzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hier-
von unberührt.

d)	� Weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den vorstehend genannten 
Rechten der Kommanditaktionäre finden sich auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter   http://ir.cewe.de/agm.

7.	 Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu 
machenden Unterlagen, etwa zu veröffentlichende Anträge von 
Kommanditaktionären, die Informationen gemäß § 125 AktG in 
Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 
sowie weitere Informationen stehen auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter   http://ir.cewe.de/agm zur Verfügung.

8.	 Datenschutzhinweise
Die CEWE Stiftung & Co. KGaA legt großen Wert auf Daten-
schutz und die Wahrung der Privatsphäre. Bei der Anmeldung 
zur Hauptversammlung, der Erteilung von Stimmrechtsvoll-
machten und der Ausübung aller Aktionärsrechte erhebt die 
CEWE Stiftung & Co. KGaA personenbezogene Daten über die 
sich anmeldenden Kommanditaktionäre und/oder die bevoll-
mächtigte Person. Die Datenerhebung erfolgt zu dem Zweck, 
den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte in der Hauptver-
sammlung zu ermöglichen. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ver-
arbeitet die personenbezogenen Daten als Verantwortliche 
gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
(„DSGVO“) und des Bundesdatenschutzgesetzes. Einzelheiten 
zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten und den Rech-
ten der Betroffenen gemäß der DSGVO finden sich auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter   http://ir.cewe.de/agm.

Oldenburg, im April 2026 
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin:  
Neumüller CEWE COLOR Stiftung

mailto:HV%40cewe.de?subject=
http://ir.cewe.de/hv
http://ir.cewe.de/hv
http://ir.cewe.de/hv
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2025 der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg

in TEuro 2024 2025 Veränderung in %

Umsatzerlöse 832.792 864.533 3,8

Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 157 60 -61,9

Andere aktivierte Eigenleistungen 4.956 4.328 -12,7

Sonstige betriebliche Erträge 27.323 35.533 30,0

Materialaufwand -188.010 -194.011 -3,2

Rohergebnis 677.218 710.443 4,9

Personalaufwand -236.256 -252.901 -7,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen -299.235 -316.809 -5,9

Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) 141.727 140.733 -0,7

Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen -55.619 -52.581 5,5

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 86.108 88.152 2,4

Finanzerträge 2.370 1.410 -40,5

Finanzaufwendungen -1.622 -1.612 0,6

Finanzergebnis 748 -202 -127

Ergebnis vor Steuern (EBT) 86.856 87.950 1,3

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -26.785 -29.939 -11,8

Ergebnis nach Steuern Konzern 60.071 58.011 -3,4

Ergebnis je Aktie Konzern (in Euro)    

	 unverwässert 8,64 8,46 -2,1

	 verwässert 8,63 8,45 -2,1
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Segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern
für das Geschäftsjahr 2025 der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg 1

in TEuro

  
Fotofinishing Einzelhandel Kommerzieller  

Online-Druck
Sonstiges Intersegment- 

Umsätze 2
CEWE-Gruppe 

Außenumsatzerlöse 2025 745.506 31.448 89.603 – -2.024 864.533

 2024 713.964 30.825 89.948 – -1.945 832.792

Außenumsatzerlöse währungsbereinigt 2025 745.292 31.370 89.544 – -2.024 864.182

 2024 713.964 30.825 89.948 – -1.945 832.792

EBIT 2025 86.609 723 1.714 -894 – 88.152

 2024 83.421 656 3.387 -1.356 – 86.108

Planmäßige Abschreibungen 2025 40.542 3.505 7.494 843  52.384

 2024 40.819 3.602 7.451 358  52.230

Außerplanmäßige Abschreibungen 2025 197 – – – – 197

 2024 3.173 – – 216 – 3.389

1	 Die Segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern ist integraler Bestandteil des Anhangs.
2	 Die Intersegment-Umsätze betreffen die Konsolidierung von Umsätzen zwischen zwei unterschiedlichen Segmenten.

Erläuterung der Segmente
»	 Fotofinishing inkl. der Umsätze und Ergebnisse aus CEWE-Fotoarbeiten des eigenen Einzelhandels.
»	 Einzelhandel beinhaltet nur das Handelswarengeschäft ohne eigene CEWE-Fotoarbeiten.
»	 Sonstiges beinhaltet Holding-/Strukturkosten (v. a. AR- und IR-Kosten), Immobilien.
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Konzernbilanz
zum 31. Dezember 2025 der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg

in TEuro

AKTIVA 31.12.2024 31.12.2025 Veränderung in %

Sachanlagen 253.338 265.700 4,9

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 15.898 15.787 -0,7

Geschäfts- oder Firmenwerte 79.736 79.736 0,0

Immaterielle Vermögenswerte 20.074 20.995 4,6

Finanzanlagen 6.497 7.378 13,6

Langfristige finanzielle Vermögenswerte 882 1.066 20,9

Langfristige übrige Forderungen und Vermögenswerte 1.410 864 -38,7

Aktive latente Steuern 17.341 15.603 -10,0

Langfristige Vermögenswerte 395.176 407.129 3,0

Vorräte 61.951 69.320 11,9

Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 92.359 89.641 -2,9

Kurzfristige Forderungen aus Ertragsteuererstattungen 3.399 4.668 37,3

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 3.143 3.164 0,7

Kurzfristige übrige Forderungen und Vermögenswerte 10.548 17.199 63,1

Liquide Mittel 150.274 149.415 -0,6

Kurzfristige Vermögenswerte 321.674 333.407 3,6

Aktiva 716.850 740.536 3,3
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in TEuro

PASSIVA 31.12.2024 31.12.2025 Veränderung in %

Gezeichnetes Kapital 19.349 19.349 –

Kapitalrücklage 74.023 74.690 0,9

Eigene Anteile zu Anschaffungskosten -42.562 -53.835 -26,5

Gewinnrücklagen und Bilanzgewinn 373.019 412.986 10,7

Summe Eigenkapital der Aktionäre der CEWE KGaA 423.836 453.190 6,9

Langfristige Rückstellungen für Pensionen 33.036 32.430 -1,8

Langfristige passive latente Steuern 899 540 -40,0

Langfristige übrige Rückstellungen 533 504 -5,5

Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing 33.473 31.715 -5,3

Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 444 317 -28,6

Langfristige übrige Verbindlichkeiten 487 487 0,0

Langfristige Schulden 68.872 65.993 -4,2

Kurzfristige Steuerschulden 10.648 8.499 -20,2

Kurzfristige übrige Rückstellungen 3.079 3.254 5,7

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing 9.615 9.420 -2,0

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 136.890 125.196 -8,5

Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 143 77 -46,3

Kurzfristige übrige Verbindlichkeiten 63.767 74.907 17,5

Kurzfristige Schulden 224.142 221.353 -1,2

Passiva 716.850 740.536 3,3
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Mehrjahres-Übersicht
Kennzahlen

Volumen und Mitarbeiter

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Digitalfotos in Mio. Stück 2.185,0 2.363,7 2.311,4 2.151,3 2.249,5 2.362,0 2.467,5 2.568,7

Fotos von Filmen in Mio. Stück 41,1 37,5 27,4 30,9 28,6 24,9 30,2 30,5

Fotos gesamt in Mio. Stück 2.226 2.401 2.339 2.182 2.278 2.387 2.498 2.599

CEWE FOTOBUCH Exemplare in Mio. Stück 6,2 6,6 6,5 5,6 5,9 6,1 6,1 6,3

Mitarbeiter (Durchschnitt) auf Vollzeit umgerechnet 3.900 4.105 4.016 3.846 3.816 3.903 3.959 3.996

Mitarbeiter (Stichtagsbetrachtung) auf Vollzeit umgerechnet 4.199 4.371 4.349 4.194 4.104 4.142 4.228 4.212

Ertrag

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Umsatz in Mio. Euro 653,3 720,4 727,3 692,8 732,7 780,2 832,8 864,5

EBITDA in Mio. Euro 93,9 113,9 135,1 124,6 128,8 137,7 141,7 140,7

EBITDA-Marge in % vom Umsatz 14,4 15,8 18,6 18,0 17,6 17,7 17,0 16,3

EBIT in Mio. Euro 53,7 56,8 79,7 72,2 75,6 83,9 86,1 88,2

EBIT-Marge in % vom Umsatz 8,2 7,9 11,0 10,4 10,3 10,8 10,3 10,2

Restrukturierungsaufwand in Mio. Euro – 5,0 3,6 – – – – –

EBIT vor Restrukturierung in Mio. Euro 53,7 61,8 83,3 72,2 75,6 83,9 86,1 88,2

EBT in Mio. Euro 53,3 53,3 76,4 72,7 74,8 87,9 86,9 88,0

Ergebnis nach Steuern in Mio. Euro 36,3 31,7 51,9 48,9 51,1 59,6 60,1 58,0
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Kapital

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bilanzsumme in Mio. Euro 472,2 567,1 625,5 599,5 632,7 666,0 716,9 740,5

Capital Employed (CE) in Mio. Euro 292,3 376,6 405,6 431,2 446,4 473,1 502,3 528,6

Eigenkapital in Mio. Euro 254,2 269,6 301,0 335,8 362,8 389,2 423,8 453,2

Eigenkapitalquote in % von Bilanzsumme 53,8 47,5 48,1 56,0 57,3 58,4 59,1 61,2

Netto-Finanzschulden in Mio. Euro -24,2 32,1 -42,4 -30,4 -22,5 -70,7 -107,2 -108,3

ROCE (vorhergehende 12 Monate)
in % vom durchschnittlichen 

Capital Employed 17,9 14,8 20,6 17,5 17,6 18,8 18,3 17,6

Aktie

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Anzahl der Aktien  
(Nennwert 2,60 Euro) in Stück 7.400.020 7.400.020 7.423.919 7.442.003 7.442.003 7.442.003 7.442.003 7.442.003

Ergebnis je Aktie (verwässert) in Euro 5,01 4,36 7,15 6,72 7,19 8,10 8,63 8,45

Jahresendkurs in Euro 62,10 105,80 92,50 128,40 88,70 101,20 103,40 103,80

Dividende pro Aktie in Euro 1,95 2,00 2,30 2,35 2,45 2,60 2,85 3,001

Dividendenrendite auf  
den Jahresendkurs in % 3,14 1,89 2,49 1,83 2,76 2,57 2,76 2,891

¹	 Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat an die Hauptversammlung am 3. Juni 2026




